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Verkauf „gebrauchter“ E-Books

In einem vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) am 
19.12.2019 entschiedenen Fall bot ein Online-Händler 
aus den Niederlanden im Rahmen eines „Leseklubs“ 
gebrauchte E-Books zum Kauf oder Tausch an. Zwei In-
teressenverbände, deren Ziel die Vertretung der Interes-
sen der niederländischen Verleger ist, hatten dagegen 
geklagt. Sie sahen hierin eine Urheberrechtsverletzung.

Die EuGH-Richter stellten fest, dass die Überlassung eines 
E-Books zur dauerhaften Nutzung durch Herunterladen 
nicht unter das Recht der „Verbreitung an die Öffent- 
lichkeit“ fällt, sondern vielmehr unter das Recht der  
„öffentlichen Wiedergabe“. Der Verkauf „gebrauchter“  
E-Books über eine Website stellt demnach eine öffentliche 
Wiedergabe dar, die der Erlaubnis des Urhebers bedarf. 

Laub-, Nadel- oder Zapfenfall – Baumrückschnitt  
bei Grundstücksbeeinträchtigung 

Der Eigentümer eines Grundstücks kann herüberra-
gende Zweige selbst abschneiden, wenn er dem Besit-
zer des Nachbargrundstücks eine angemessene Frist 
zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht 
innerhalb der Frist erfolgt (Selbsthilferecht). Nach einer 
weiteren Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch kann 
er auch vom Nachbarn die Beseitigung der Zweige ver-
langen. 

Die Vorschrift erfasst nicht nur die unmittelbar durch 
den Überhang hervorgerufene Beeinträchtigung der 
Grundstücksnutzung, wie sie z. B. in der Berührung des 
Wohnhauses oder in der Gefahr des Abbruchs liegen 
kann. Maßgebend ist allein die objektive Beeinträchti-

gung der Grundstücksnutzung. Damit ist auch die mit-
telbare Beeinträchtigung durch das Abfallen von Laub, 
Nadeln und Ähnlichem erfasst.

In einem vom Bundesgerichtshof am 14.6.2019 ent-
schiedenen Fall stand eine Douglasie nahe der Grund-
stücksgrenze und Äste ragten auf das Nachbargrund-
stück. Der Nachbar fühlte sich in der Grundstücksnutzung 
beeinträchtigt, denn von den überragenden Ästen der 
Douglasie fielen Nadeln und Zapfen in einem Umfang 
von ca. 480 Liter pro Jahr auf die Garageneinfahrt und 
verunreinigten diese. Das stellt eine objektive Beein-
trächtigung der Grundstücksnutzung dar, so die BGH-
Richter.

Verkehrssicherungspflichten im Hoteleingangsbereich

Der Bundesgerichtshof hatte in einem Fall vom 
14.1.2020 zu entscheiden, bei dem ein Urlauber gegen 
ein Reiseunternehmen Ansprüche aufgrund eines Un-
falls geltend machte, der sich im Rahmen einer bei dem 
Unternehmen gebuchten Pauschalreise nach Lanzarote 
ereignet hatte. Der Urlauber ist linksseitig oberschen-
kelamputiert, trägt eine Prothese und ist auf eine Un-
terarmstütze angewiesen. Am Tag nach der Ankunft 
geriet er beim Verlassen des Hotels zu Fall, als er die 
regennasse Rollstuhlrampe vor dem Hoteleingang zu 

Fuß passieren wollte. Infolge des Sturzes erlitt er eine 
Handgelenksfraktur.

Grundsätzlich war zu prüfen, ob die Rollstuhlrampe 
den maßgeblichen örtlichen Bauvorschriften entsprach 
und damit den Sicherheitsstandard bot, den ein Hotel-
gast erwarten durfte. Falls die Rollstuhlrampe diesem 
Standard nicht entsprach, entstand eine Gefährdungs-
lage, in der ein Warnschild mit dem Hinweis auf die 
Rutschgefahr bei Nässe nicht ausreicht.
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Rückgabe der Mietsache – Erlöschen der Rückgabepflicht

Grundsätzlich ist der Mieter verpflichtet, die Mietsache 
nach Beendigung des Mietverhältnisses zurückzugeben. 
Dieses geschieht in der Regel beim Übergabetermin. 

In einem vom Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt (OLG) 
entschiedenen Fall wurde das Mietverhältnis für ein 
Gewerbemietobjekt durch den Mieter ordentlich ge-
kündigt und geräumt. Der mehrmalige Versuch einen 
Übergabetermin mit dem Vermieter zu vereinbaren 
blieb, trotz Setzen einer Frist, erfolglos. 

Daraufhin übergab der Mieter die Schlüssel zu den 
angemieteten Räumlichkeiten einem vom Vermieter 

engagierten Wachdienst, erklärte die Besitzaufgabe 
und verlangte die gezahlte Mietkaution vom Vermieter 
zurück. Dieser verweigerte jedoch die Rückzahlung, da 
nach seiner Auffassung das Mietobjekt nicht wirksam 
zurückgegeben wurde.

Die OLG-Richter kamen zu der Entscheidung, dass der 
Mieter die Rückzahlung der Kaution verlangen kann. Es 
war zwar keine Übergabe der Mietsache erfolgt, aber 
die Rückgabepflicht war durch die Räumung des Miet-
objekts und die Schlüsselübergabe an den Wachdienst 
erloschen.

„Düsseldorfer Tabelle“ seit dem 1.1.2020

Die von dem Oberlandesgericht Düsseldorf heraus-
gegebene „Düsseldorfer Tabelle“ ist zum 1.1.2020 
geändert worden. U. a. wurden die Bedarfssätze min-
derjähriger und volljähriger Kinder angehoben. Die 
Regelsätze betragen bei Nettoeinkommen bis 1.900 € 
nun:

❚ 369 € für Kinder von 0 – 5 Jahren,
❚ 424 € für Kinder von 6 – 11 Jahren,
❚ 497 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und
❚ 530 € für Kinder ab 18 Jahren und 
 steigen mit höherem Einkommen um 
 bestimmte  Prozentsätze.

Neben den Bedarfssätzen für minderjährige und voll-
jährige Kinder wurde auch der Bedarf eines Studie-
renden, der nicht mehr bei seinen Eltern oder einem 
Elternteil wohnt, sowie die sogenannten Selbstbehalte 
angepasst.

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite 
des Oberlandesgerichts Düsseldorf unter www.olg-
duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – Düsseldorfer 
Tabelle.

Die nächste Änderung der „Düsseldorfer Tabelle“ wird 
voraussichtlich zum 1.1.2021 erfolgen. 
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Unter einer betrieblichen Übung ist die regelmäßige 
Wiederholung bestimmter Verhaltensweisen des Ar-
beitgebers zu verstehen, aus denen die Arbeitnehmer 
schließen können, ihnen solle eine Leistung oder eine 
Vergünstigung auf Dauer eingeräumt werden. So kön-
nen u. U. auch Tarifverträge im Wege einer betrieb-
lichen Übung anwendbar sein. Eine betriebliche Übung 
entsteht jedoch nicht, wenn sich der Arbeitgeber  
irrtümlich aufgrund einer vermeintlichen Verpflichtung 
aus einer anderen Rechtsgrundlage zur Leistungs- 
erbringung verpflichtet glaubte.

Dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
vom 11.7.2018 lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
Seit 1994 war ein Arbeitnehmer in einem Klinikum an-
gestellt. Aufgrund eines Betriebswechsels 2007 teilte 
der neue Betreiber dem Arbeitnehmer mit, dass ein be-
stimmter Tarifvertrag für das Arbeitsverhältnis gilt. Die-
se Aussage beruhte allerdings auf einem Irrtum. Nach 
einem weiteren Übergang des Betriebs im November 
2013 wandte der neue Betreiber einen eigenen Tarif-
vertrag auf das Arbeitsverhältnis an, wodurch der Ar-
beitnehmer weniger Entgelt erhielt. Der Arbeitnehmer 
war jedoch der Auffassung, dass hier, aufgrund be-
trieblicher Übung, weiterhin der für ihn günstigere alte 
Tarifvertrag anzuwenden ist.

Aufgrund des Irrtums bei der ersten Betriebsüber- 
nahme hatte der Arbeitnehmer keinen Anspruch ge-
gen den zweiten Betriebsübernehmer auf eine höhere 
Vergütung, da hier nach Auffassung des BAG keine 
betriebliche Übung vorlag.

In einem vom Bundesgerichtshof am 2.7.2019 ent-
schiedenen Fall war es aufgrund der Witterung auf 
dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes glatt. 
Eine Kundin parkte ihr Auto, rutschte nach dem Aus-
steigen aus und verletzte sich. Zwischen den par-
kenden Fahrzeugen war nicht gestreut. Darin sah die 
Frau eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht und 
verlangte Schadensersatz. Der Parkplatz des Lebens-
mittelmarktes wurde in erster Linie den Kunden bereit-
gestellt. Jedoch nutzten auch Anwohner den Parkplatz, 
sodass deren Fahrzeuge auch teilweise über Nacht 
dort standen.

Für öffentliche Parkplätze ist anerkannt, dass nicht 
überall zu streuen ist und dass sich Benutzer darauf 
einstellen müssten, kurze Strecken auf nicht gestreuten 
Flächen bis zu den gestreuten Bereichen zurückzule-
gen. Im Bereich der markierten Stellflächen – und da-
mit auch zwischen den Fahrzeugen – muss regelmäßig 
nicht gestreut werden. Diese Grundsätze sind auf die 
Streupflicht bei privaten Parkplätzen ebenfalls anzu-
wenden, wenn sich dort die örtlichen Verhältnisse 
nicht von öffentlichen unterscheiden.

Aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um eine große 
Parkfläche handelt, die von verschiedenen Personen, 
Kunden, aber auch von Anwohnern genutzt wird,  
war der Kundenparkplatz einem öffentlichen gleichzu-
stellen.

Es bestand auch keine Verpflichtung bei allgemeiner 
Glättebildung einmalig vor Eröffnung des Marktes den 
Bereich der markierten Stellflächen zu streuen. Da  
Anwohner ihre Fahrzeuge dort ggf. auch über Nacht 
abstellten, war vor der Markteröffnung nicht gewähr-
leistet, dass die Parkstellflächen frei waren und mit  
zumutbarem Aufwand gestreut werden konnten.

Bei irrtümlicher Annahme einer 
Leistungspflicht keine betriebliche 
Übung

Streupflicht auf einem  
Kundenparkplatz
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Anspruch auf Mindestlohn bei einem Praktikum –  
Unterbrechung des Praktikums 

Praktikanten haben keinen Anspruch auf den gesetz-
lichen Mindestlohn, wenn sie das Praktikum zur Orien-
tierung für eine Berufsausbildung oder für die Aufnah-
me eines Studiums leisten und es eine Dauer von drei 
Monaten nicht überschreitet. Das Praktikum kann aus 
Gründen in der Person des Praktikanten rechtlich oder 
tatsächlich unterbrochen und um die Dauer der Un-
terbrechungszeit verlängert werden, wenn zwischen 
den einzelnen Abschnitten ein sachlicher und zeitlicher 
Zusammenhang besteht und die Höchstdauer von drei 
Monaten insgesamt nicht überschritten wird.

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) am 
30.1.2019 entschiedenen Fall vereinbarte eine junge 
Frau zur Orientierung für eine Berufsausbildung zur 
Pferdewirtin mit einem Reitstallbetreiber ein dreimona-
tiges Praktikum. Dieses begann am 6.10.2015. Wegen 

Krankheit (3.–6.11.) und Urlaub ab dem 20.12.2015 
wurde das Praktikum unterbrochen und eine Wieder-
aufnahme zum 12.1.2016 vereinbart. Das Praktikum 
endete am 25.1.2016. Ein Entgelt wurde nicht gezahlt. 
Die junge Frau verlangte für die Zeit ihres Praktikums 
Vergütung in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns in 
einer Gesamthöhe von ca. 5.500 € brutto, da nach ih-
rer Auffassung die gesetzlich festgelegte Höchstdauer 
eines Orientierungspraktikums überschritten war. 

Die Richter des BAG entschieden jedoch, dass ein An-
spruch auf gesetzlichen Mindestlohn nicht besteht. Das 
Praktikum wurde wegen Zeiten der Arbeitsunfähigkeit 
sowie auf eigenen Wunsch der Frau für nur wenige 
Tage unterbrochen und im Anschluss an die Unter- 
brechungen jeweils unverändert fortgesetzt.

Unfall in der Waschstraße

Ein Kraftfahrzeug, das ohne eigene Motorkraft auf dem 
Förderband durch eine automatische Waschanlage 
gezogen wird, befindet sich nicht „in Betrieb“, da bei 
diesem Vorgang weder die Fortbewegungs- noch die 
Transportfunktion des Fahrzeugs zum Tragen kommt. 
Ereignet sich während des automatisierten Wasch- 
und Transportvorgangs ein Unfall, haftet der Halter 
des Kraftfahrzeugs daher nicht aus dem Gesichtspunkt 
der Betriebsgefahr des Fahrzeugs. Das entschieden die 
Richter des Oberlandesgerichts Rheinland-Pfalz.

Im konkreten Fall befanden sich zwei Fahrzeuge mit 
Fahrer hintereinander in einer Waschstraße. Die Fahr-
zeuge wurden bei ausgeschaltetem Motor mit Hilfe 
von Rollen durch die Waschstraße gezogen. Eine der 
Rollen zog kurz vor dem Ende der Waschstraße unter 
dem Hinterrad des ersten Pkw durch, woraufhin das 

Fahrzeug nicht mehr vorwärts gezogen wurde. Hierauf 
bremste der Fahrer des zweiten Fahrzeugs, das zu die-
sem Zeitpunkt unter der Gebläsetrocknung stand, bis 
zum Stillstand ab. Durch das Bremsen wollte er eine 
Kollision vermeiden. Allerdings hatte sich infolge des 
Bremsvorgangs die Gebläsetrocknung der Waschstra-
ße auf das Heck seines Fahrzeugs gedrückt und dieses 
beschädigt.

Nun verlangte er unter anderem die veranschlagten 
Reparaturkosten in Höhe von ca. 4.500 € netto als 
Schadensersatz vom Halter des ersten Fahrzeugs. Die 
Richter kamen jedoch zu dem Urteil, dass hier kein 
Schadensanspruch entstanden ist, da sich das erste 
Auto nicht „in Betrieb“ befand, sondern vollständig ab-
hängig von den automatisierten Transportvorgängen 
innerhalb der Waschstraße war.
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Zwar besteht grundsätzlich eine Verpflichtung des Pfle-
geheims, Patienten nach Möglichkeit vor Stürzen zu 
bewahren. Der Umfang der zu treffenden Sicherungs-
maßnahmen richtet sich danach, ob und inwieweit 
sich ein Sturzrisiko absehen lässt. 

Dabei ist der Schutz des Patienten vor einem Sturz ab-
zuwägen mit dem Schutz seiner Intimsphäre. Diese ist 
auch bei einem Demenzkranken zu beachten. Bei einer 
lückenlosen Überwachung (z. B. während des Toilet-
tengangs) würde diese beeinträchtigt. Eine lückenlose 
Überwachung ist nur dann zu fordern, wenn sich An-
haltspunkte für eine Sturzgefahr nicht nur bei der allge-
meinen Fortbewegung im Heim, sondern gerade auch 
während des Toilettengangs ergeben.

Zu dieser Entscheidung kam das Oberlandesgericht 
Karlsruhe (OLG) bei folgendem Sachverhalt: Eine 
83-jährige Heimbewohnerin stürzte, als sie versuchte, 
bei einem Toilettengang ohne Hilfe aufzustehen und 
erlitt eine Oberschenkelhalsfraktur. Die Krankenkasse 
war der Auffassung, das Pflegeheim hätte seine Sorg-
faltspflicht verletzt und die Patientin hätte dauerbeauf-
sichtigt werden müssen. Sie fordert die aufgrund des 
Unfalls geleisteten Krankenversicherungsleistungen 
von der Trägerin des Pflegeheims zurück.

Die Richter des OLG entschieden, dass das Pflegeheim 
nicht dazu verpflichtet war, eine durchgehende Beauf-
sichtigung der demenzkranken Patientin zu gewähr- 
leisten. Eine lückenlose Überwachung wäre nur dann 
zu fordern gewesen, wenn sich Anhaltspunkte für eine 
Sturzgefahr nicht nur bei der allgemeinen Fortbewe-
gung im Heim, sondern gerade auch während des  
Toilettengangs ergeben hätten. Das war hier nach Auf-
fassung des OLG vor dem Sturz nicht der Fall.

Wenn Ehegatten ein gemeinsames Testament verfas-
sen, bedenken sie sich i. d. R. zunächst einmal gegen-
seitig. Nach dem Tod des Letztversterbenden sollen 
dann häufig die Kinder erben, manchmal auch die En-
kel – oder eine ganz andere Person oder Einrichtung. 

Dies alles kann man in einem Testament festlegen. 
Tut man es nicht, so gilt die gesetzliche Erbfolge, also 
die Rechtslage nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB). Wenn man aber ein Testament verfasst, sollte 
es eindeutig sein. Denn nach der Praxiserfahrung gibt 
es mit der Auslegung von Testamenten immer wieder 
Schwierigkeiten. So z. B. bei dem häufig gebrauchten 
Begriff „Abkömmlinge“.

In einem vom Oberlandesgericht Oldenburg am 
11.9.2019 entschiedenen Fall hatten sich die Ehe-
leute in einem notariellen Testament gegenseitig zu 
Alleinerben eingesetzt. Erben des Letztversterbenden 
sollten „unsere gemeinschaftlichen Abkömmlinge zu 
gleichen Anteilen“ sein. Der Überlebende sollte al-
lerdings auch die Erbfolge „unter den gemeinschaft-
lichen Abkömmlingen abändern“ können. Tatsächlich 
setzte die ihren Ehemann überlebende Ehefrau in 
einem zweiten Testament ihre eine Tochter und deren 
Sohn zu ihren Erben ein. Die andere Tochter hielt dies 
für nicht möglich. Denn die Eheleute hätten verfügt, 
nur die „gemeinschaftlichen Abkömmlinge“ könnten 
als Erben eingesetzt werden. Unter „gemeinschaft-
liche Abkömmlinge“ seien aber nur die gemeinsamen  
Kinder zu verstehen. Eine Erbeinsetzung des Enkel-
sohns sei daher nicht möglich und unwirksam. Erben 
seien – nach dem ersten, gemeinsamen Testament – 
daher weiterhin alle Kinder der Eheleute.

Das Wort „Abkömmlinge“ ist nicht allein auf Kinder 
beschränkt. „Abkömmlinge“ heißt auch Enkel, Urenkel 
usw. Wären nur die Kinder gemeint gewesen, hätten 
die Eheleute auch den Begriff „Kinder“ gewählt. Es ist 
auch plausibel, dass die Eheleute alle ihre zum Zeit-
punkt des Erbfalls lebenden Abkömmlinge – ob Kinder, 
Enkel oder Urenkel – gleichbehandeln wollten. Die Erb-
einsetzung des Sohnes bzw. Enkels war somit gültig.

Sorgfaltspflichten im Pflegeheim – 
keine lückenlose Beaufsichtigung 
von Demenzkranken

Begriff „Abkömmlinge“  
im Testament
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Kein Unfallversicherungsschutz bei Sägearbeiten für Nachbarn

Grundsätzlich können auch arbeitnehmerähnliche 
Tätigkeiten (Wie-Beschäftigung) außerhalb eines  
bestehenden Arbeitsverhältnisses unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. In einem 
vom Thüringischen Landessozialgericht (LSG) am 
5.9.2019 entschiedenen Fall führte ein Mann für sei-
ne Nachbarin Sägearbeiten (Brennholz zuschneiden) 
aus. Dabei zog er sich an der linken Hand erhebliche 
Schnittverletzungen zu. Die Berufsgenossenschaft  
hatte das Vorliegen eines Arbeitsunfalls verneint.

Das LSG stellte dazu fest, dass der Nachbar frei ver-
antwortlich und nicht nach Anweisung arbeitete und 
ausschließlich er die Leitung hatte. Ferner hatte er 
das erforderliche Werkzeug mitgebracht und war im 
Umgang mit Sägearbeiten nicht unerfahren. Inso-
fern entschieden die Richter, dass nicht – wie für die  
Annahme einer Wie-Beschäftigung gefordert – von  
einer arbeitnehmerähnlichen sondern im Gegenteil  
unternehmerähnlichen Tätigkeit auszugehen war.

Haftung für Kundenbewertungen bei Amazon

In seinem Urteil vom 20.2.2020 stellte der Bundesge-
richtshof klar, dass den Anbieter eines auf der Online-
Handelsplattform Amazon angebotenen Produkts für 
Bewertungen des Produkts durch Kunden grundsätz-
lich keine wettbewerbsrechtliche Haftung trifft.

Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrun-
de: Über die Plattform Amazon wurden Kinesiologie-
Tapes angeboten. Unter dem Angebot waren Kunden-
rezensionen abrufbar, die unter anderem die Hinweise 
„schmerzlinderndes Tape!“, „This product is perfect for 
pain…“, „Schnell lässt der Schmerz nach“, „Linderung 
der Schmerzen ist spürbar“, „Die Schmerzen gehen 
durch das Bekleben weg“ und „Schmerzen lindern“ 
enthielten. Ein Wettbewerbsverein forderte von dem 
Händler die Zahlung einer Vertragsstrafe. Die Löschung 
der Kundenrezensionen lehnte Amazon auf Anfrage 
des Händlers ab. 

Die Richter des BGH führten aus, dass die Werbung für 
Medizinprodukte mit irreführenden Äußerungen Dritter 
grundsätzlich verboten ist. Die Kundenbewertungen 
sind zwar irreführende Äußerungen Dritter, weil die 
behauptete Schmerzlinderung durch Kinesiologie- 
Tapes medizinisch nicht gesichert nachweisbar ist. Der 
Händler hat mit den Kundenbewertungen aber nicht 
geworben oder diese veranlasst, noch hat er sich die 
Kundenbewertungen zu eigen gemacht, indem er die 
inhaltliche Verantwortung dafür übernommen hat. Die 
Kundenbewertungen sind vielmehr als solche gekenn-
zeichnet, finden sich bei Amazon getrennt vom Ange-
bot des Händlers und werden von den Nutzern nicht 
der Sphäre des Händlers als Verkäufer zugerechnet.
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Fußgänger haben Vorrang vor Elektrokleinstfahrzeugen

Auf einem kombinierten Fuß- und Radweg haben 
Fußgänger gegenüber Elektrokleinstfahrzeugen (hier:  
Segway) absoluten Vorrang. Der Fußgänger muss  
deshalb dort nicht fortwährend nach Fahrzeugen  
Ausschau halten, um ihnen ausweichen zu können.

Vielmehr haben die Fahrer ihre Fahrweise und Fahr-
geschwindigkeit so anzupassen, dass es nicht zu einer  
Behinderung oder Gefährdung des Fußgängers kommt. 

Hierzu gehört es auch, durch Warnsignale, Blickkontakt 
oder auf andere Weise eine Verständigung mit dem 
Fußgänger zu suchen. Achtet oder reagiert ein Fußgän-
ger nicht auf Warnsignale, muss das Fahrzeug bis zum 
Stillstand abgebremst werden, wenn dies erforderlich 
ist, um eine Behinderung oder Gefährdung zu vermei-
den. Das hat das Oberlandesgericht Koblenz in seinem 
Beschluss vom 16.4.2019 entschieden.

Bewertungsdarstellung von Unternehmen auf einem  
Internet-Bewertungsportal

Die Richter des Bundesgerichtshofs hatten über die 
Zulässigkeit eines Bewertungsportals zu entscheiden, 
in dem angemeldete Nutzer Unternehmen durch die 
Vergabe von einem bis zu fünf Sternen und einen Text 
bewerten konnten. Das Internetportal zeigte alle Nut-
zerbeiträge an und stufte sie ohne manuelle Kontrolle 
durch eine Software automatisiert und tagesaktuell 
entweder als „empfohlen“ oder als „(momentan) nicht 
empfohlen“ ein.

Die BGH-Richter beurteilten das Portal für zulässig. Sie 
begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Anzei-
ge des Bewertungsdurchschnitts und der Einstufung 
von Nutzerbewertungen als „empfohlen“ oder „nicht 
empfohlen“ durch die Berufs- sowie Meinungsfreiheit 
geschützt sind. So muss ein Gewerbetreibender Kritik 
an seinen Leistungen und die öffentliche Erörterung 
geäußerter Kritik grundsätzlich hinnehmen.

Muffiger bzw. modrig-feuchter Geruch im Haus – Sachmangel

Bei Häusern, die zu einer Zeit errichtet wurden, als Kel-
lerabdichtungen noch nicht üblich waren, begründet 
nicht jede Feuchtigkeit im Keller einen Sachmangel. Es 
kommt vielmehr auf die Umstände des Einzelfalls an, 
namentlich darauf, ob das Haus in einem sanierten Zu-
stand verkauft wurde, der Keller Wohnzwecken diente, 
welcher Zustand bei der Besichtigung erkennbar war 
und wie stark die Feuchtigkeitserscheinungen sind.

Ein Sachmangel liegt aber im Allgemeinen vor, wenn 
bedingt durch die Feuchtigkeit des Kellers ein muffiger 
bzw. modrig-feuchter Geruch durch die übrigen Be-
reiche des Hauses zieht, der von Besuchern beim Öff-
nen der Tür sofort wahrgenommen wird.
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Der Arbeitgeber hat zwar keine allgemeine Pflicht, die 
Vermögensinteressen des Arbeitnehmers wahrzuneh-
men. Erteilt er jedoch Auskünfte, ohne hierzu ver-
pflichtet zu sein, müssen diese richtig, eindeutig und 
vollständig sein. Andernfalls haftet der Arbeitgeber 
für Schäden, die der Arbeitnehmer aufgrund der  
fehlerhaften Auskunft erleidet.

Ein im Jahr 2014 in den Ruhestand getretener Rent-
ner war bei einem Unternehmen beschäftigt. Vor 
dem Hintergrund des zu Beginn des Jahres 2003 in 
Kraft getretenen Tarifvertrags zur Entgeltumwand-
lung für Arbeitnehmer schloss das Unternehmen mit 
einer Pensionskasse einen Rahmenvertrag zur betrieb-
lichen Altersversorgung. Im April 2003 nahm der heu-
tige Rentner an einer Betriebsversammlung teil, auf 
der ein Fachberater der örtlichen Sparkasse die  
Arbeitnehmer über Chancen und Möglichkeiten der 
Entgeltumwandlung als Vorsorge über die Pensions-
kasse informierte. 

Im September 2003 schloss der Arbeitnehmer eine 
Entgeltumwandlungsvereinbarung mit Kapitalwahl-
recht ab und ließ sich Anfang 2015 seine Pensions-
kassenrente als Einmalkapitalbetrag auszahlen. Für 
diesen muss er aufgrund einer Gesetzesänderung im 
Jahr 2003 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung entrichten. Der Rentner verlangte die Erstattung 
der Sozialversicherungsbeiträge von seinem ehema-
ligen Arbeitgeber, da dieser ihn vor Abschluss der Ent-
geltumwandlungsvereinbarung über das laufende 
Gesetzgebungsverfahren zur Einführung einer Bei-
tragspflicht auch für Einmalkapitalleistungen hätte 
informieren müssen. 

Da auf der Betriebsversammlung über Beitragspflich-
ten zur Sozialversicherung nicht referiert wurde, 
konnte auch keine fehlerhafte Auskunft erteilt wer-
den, sodass das Unternehmen gegenüber seinem 
ehemaligen Arbeitnehmer nicht zum Schadensersatz 
verpflichtet ist.

In den Jahren 2016 und 2017 hatte ein Bauunterneh-
mer umfangreiche Sanierungsarbeiten für einen Auf-
traggeber erbracht. Während der Bauarbeiten zahlte er 
an den Unternehmer ohne Rechnung mehrere hun-
derttausend Euro als Abschläge. Bezüglich einer weite-
ren Abschlagszahlung bat der Bauunternehmer  
per WhatsApp, die Zahlung per Überweisung auf zwei 
verschiedene Konten aufzuteilen, „damit nicht so viel 
an die Augen von F…. kommt“. Nach Abschluss der 
Arbeiten meinte der Bauunternehmer, ihm stünden 
noch rund 275.000 € zu. Der Auftraggeber verweigerte 
jedoch die Zahlung und der Fall landete vor Gericht.

Die Richter des Oberlandesgerichts Düsseldorf waren 
davon überzeugt, dass mit „F….“ in der WhatsApp-
Nachricht das Finanzamt gemeint war. Der zugrunde-
liegende Vertrag verstieß damit gegen das Gesetz zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäf-
tigung, weil sich die Parteien einig waren, dass die  
Arbeiten ohne Erteilung einer Rechnung und unter 
Verkürzung des Werklohns um die Mehrwertsteuer er-
bracht werden sollten. Es handelte sich also um eine 
sog. „Schwarzgeldabrede“. Somit hatte der Auftrag-
nehmer keinen Anspruch auf die weitere Abschlags-
zahlung.

Hinweis- und Informationspflichten 
des Arbeitgebers – Schadensersatz 

Schwarzgeldabrede im 
WhatsApp-Chat
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Ende der Ausbildung durch Vertrag oder Prüfung 

In den meisten Ausbildungsverträgen ist ein festes Da-
tum als Ausbildungsende angegeben (z. B. 31.8.). Es 
gibt jedoch noch weitere Faktoren, die sich auf die Be-
endigung der Ausbildung auswirken können. Grund-
sätzlich tritt automatisch mit dem Ablauf der vereinbar-
ten Ausbildungszeit das Ende des Berufsaus- 
bildungsverhältnisses ein. In vielen Fällen wirkt sich  
jedoch auch die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
auf das Ausbildungsverhältnis aus. Hier einmal die ver-
schiedenen Fallkonstellationen:

❚ Das Prüfungsergebnis wird später bekannt gegeben: 
 Dann endet das Ausbildungsverhältnis zum verein- 
 barten Datum (z. B. 31.8.), auch wenn das Prüfungs- 
 ergebnis noch nicht bekannt gegeben wurde. Eine  
 Verlängerung ist möglich, wenn der Auszubildende  
 dieses verlangt und der Ausbilder ihn weiter be- 
 schäftigt.

❚ Die Prüfung wird vor Ausbildungsende bestanden:  
 Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung schon vor  
 dem eigentlichen Ende des Ausbildungsverhältnisses  
 endet auch die Ausbildung. Das Ende wird dann auf  
 das Datum der Bekanntgabe des Prüfungser- 
 gebnisses vorgezogen.

❚ Die Prüfung wird nicht bestanden: Wird die Ab- 
 schlussprüfung nicht bestanden,  kann der Auszubil- 
 dende einen Antrag stellen, dass sich das Ausbil- 
 dungsverhältnis bis zur nächstmöglichen Wieder- 
 holungsprüfung, höchstens jedoch um ein Jahr,  
 verlängert.

Grundsätzlich ist das Ende der Ausbildung zu melden 
und der Arbeitgeber muss seinerseits das Ende der 
Krankenkasse melden. Sofern der Auszubildende  
nicht weiterbeschäftigt wird, ist eine Abmeldung er- 
forderlich. 

Im Falle einer Weiterbeschäftigung muss das Ende der 
Berufsausbildung und der Beginn des Beschäftigungs-
verhältnisses gemeldet werden. Finden das tatsächliche 
Ende der Ausbildung und der Beginn der Beschäftigung 
im laufenden Monat statt, kann der Arbeitgeber den 
letzten Tag des Monats, in dem die Ausbildung endet, 
als Ende-Datum angeben. Den Beginn der Beschäfti-
gung kann er auf den Ersten des Folgemonats legen.

Neuregelung der EU-Entsenderichtlinie

Zusätzlich zu den Vorschriften über „Mindestentgelte“ 
sollen künftig auch die Vorschriften über alle Elemente 
der „Entlohnung“ gelten. Dieses Gesetz soll sicherstel-
len, dass ganze Lohngitter, Überstundensätze oder 
auch Zulagen (z. B. Schmutz- und Gefahrenzulagen) 
und Sachleistungen des Arbeitgebers künftig für alle 
in Deutschland arbeitenden Arbeitnehmer geleistet 
werden müssen. Zugleich kann die Vergütung stärker 
nach Tätigkeit, Qualifikation und Berufserfahrung dif-

ferenzieren. Ferner regelt der Gesetzentwurf auch die 
Anforderungen an Unterkünfte, die vom Arbeitgeber 
gestellt werden (müssen).

Wenn die aufgelisteten Arbeitsbedingungen in deutsch-
landweit geltenden allgemeinverbindlichen Tarif- 
verträgen geregelt sind, gelten sie künftig auch für 
entsandte Arbeitnehmer – und zwar in allen Branchen. 
Bislang galt dies nur für das Baugewerbe.
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Die Beitragsbescheide zweier Industrie- und Handels-
kammern sind wegen überhöhter Rücklagen und un-
zulässig erhöhten Eigenkapitals rechtswidrig. Das hat 
das Bundesverwaltungsgericht am 22.1.2020 ent-
schieden.

In seiner Begründung führte das Gericht aus, dass den 
Kammern die Bildung von Vermögen gesetzlich verbo-
ten ist. Rücklagen dürfen sie nur bilden, soweit sie hier-
für einen sachlichen Zweck im Rahmen zulässiger Kam-
mertätigkeit anführen können. Auch der Umfang der 
Rücklagen muss von diesem sachlichen Zweck gedeckt 
sein. Die Prognose über die Höhe des Mittelbedarfs 
muss dem Gebot der haushaltsrechtlichen Schätz-
genauigkeit genügen, also bezogen auf den Zeitpunkt 
ihrer Erstellung sachgerecht und vertretbar ausfallen. 
An diesen Maßstäben ist nicht nur die Bildung von 
Rücklagen, sondern generell jede Bildung von Vermö-
gen – also auch die Erhöhung der Nettoposition – zu 
messen. Dies müssen die Kammern bei der jährlichen 
Aufstellung ihres Wirtschaftsplans beachten. Über-
höhte Rücklagen und Nettopositionen müssen  
die Kammern baldmöglichst auf ein zulässiges Maß  
zurückführen.

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 25.10.2019 
entschiedenen Fall wurde in einer Teilungserklärung 
über die Nutzung der Einheit diese als „Laden“ be-
zeichnet. Tatsächlich wurde darin eine Eisverkaufsstelle 
betrieben. Neben Eis wurden auch Kaffeespezialitäten 
und Erfrischungsgetränke angeboten. Ferner befanden 
sich in den Räumlichkeiten Tische mit ausliegenden 
Speisekarten sowie Stühle. Der Vermieter verlangte die 
Unterlassung der Nutzung der Teileigentumseinheit als 
Eisdiele.

Die Nutzung einer Teileigentumseinheit als Eisverkaufs-
stelle (Eisdiele) mit Bestuhlung verstößt gegen die in 
der Teilungserklärung enthaltene Zweckbestimmung, 
nach der die Einheit nur als „Laden“ genutzt werden 
darf. Bei typisierender Betrachtung stört diese Nutzung 
jedenfalls dann mehr als eine Nutzung als Ladenge-
schäft, wenn Außenflächen in Anspruch genommen 
werden, sei es durch eine Außenbestuhlung oder 
durch den Verkauf nach außen, entschieden die BGH-
Richter. Somit hatten die Wohnungseigentümer gegen 
den Mieter der Wohnungs- oder Teileigentumseinheit 
einen Unterlassungsanspruch, da die Nutzung die der 
in der Teilungserklärung für diese Einheit getroffenen 
Zweckbestimmung widersprach. 

Teileigentumseinheit – Verstoß  
gegen die vereinbarte Nutzung

Rechtswidrige  
IHK-Beiträge


